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I         Einfacher Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB) 

Teil A Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB) 
 

Die folgenden Festsetzungen gelten in Verbindung mit der Planzeichnung. 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO) 

Die Art der baulichen Nutzung ist als Mischgebiet (MI) festgelegt. Mischgebiete dienen dem 
Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören.  

Zulässig sind: 

− Wohngebäude, 
− Geschäfts- und Bürogebäude, 
− Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
− Sonstige Gewerbebetriebe. 
− Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke. 
Nicht zulässig sind: 

− Einzelhandelsbetriebe, 
− Gartenbaubetriebe,  
− Tankstellen, 
− Vergnügungsstätten i.S. des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO. 
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II        Qualifizierter Bebauungsplan  
                   (§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 30 Abs. 1 BauGB) 

Teil A Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB) 
 

Die folgenden Festsetzungen gelten in Verbindung mit der Planzeichnung. 

2. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO) 

Die Art der baulichen Nutzung ist als Mischgebiet (MI) festgelegt. Mischgebiete dienen dem 
Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören.  

Zulässig sind: 

− Wohngebäude, 
− Geschäfts- und Bürogebäude, 
− Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
− Sonstige Gewerbebetriebe. 
− Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke. 
Nicht zulässig sind: 

− Einzelhandelsbetriebe, 
− Gartenbaubetriebe,  
− Tankstellen, 
− Vergnügungsstätten i.S. des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO. 

3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Höhe baulicher Anlagen (Trauf- und First-
höhe sowie Oberste Außenwandbegrenzung), die Zahl der Vollgeschosse sowie die in der 
Planzeichnung angegebene Grundflächenzahl (GRZ) festgesetzt. 

3.1  Als Grundflächenzahl wird eine GRZ von 0,6 als Höchstmaß festgesetzt. Die Grundflä-
chenzahl (GRZ) gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücks-
fläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind.  

Räumliche Bezugsgröße für die Ermittlung der zulässigen Grundflächenzahl ist der als 
Baugrundstück festgesetzte Teil des Buchgrundstücks. 

3.2 Die Traufhöhe (TH) ermittelt sich als Abstand zwischen dem Schnittpunkt der äußeren 
Wandhaut mit der Oberkante der Dacheindeckung und der Höhe der angrenzenden Er-
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schließungsstraße (Straßenmitte) an der das Grundstück erschließenden Seite (Hauszu-
gang) in der Grundstücksmitte. Die Traufhöhe wird mit 7,70 m als Höchstmaß festgesetzt. 

Die Firsthöhe (FH) ergibt sich aus dem Abstand zwischen dem obersten Schnittpunkt der 
Dacheindeckung und der Höhe der angrenzenden Erschließungsstraße (Straßenmitte) an 
der das Grundstück erschließenden Seite (Hauszugang) in der Grundstücksmitte. Die 
Firsthöhe wird mit 10,00 m als Höchstmaß festgesetzt. 

Die Gebäudehöhe bei Flachdächern (OAB Oberste Außenwandbegrenzung) ergibt sich aus 
dem  Abstand zwischen dem Schnittpunkt der äußeren Wandhaut mit der Oberkante der 
Flachdachattika und der Höhe der angrenzenden Erschließungsstraße (Straßenmitte) an 
der das Grundstück erschließenden Seite (Hauszugang) in der Grundstücksmitte. Die Ge-
bäudehöhe wird mit 7,70 m angegeben.  

Sofern die Baugrundverhältnisse eine Anhebung des Gebäudes erfordern, ist ausnahms-
weise eine Überschreitung der zulässigen Trauf- und Firsthöhen sowie obersten Außen-
wandbegrenzung um das unbedingt erforderliche Maß zulässig, maximal jedoch bis zu 0,50 
m.  

4. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 

Es gilt die offene Bauweise. Zulässig sind Einzelhäuser, Doppelhäuser und Hausgruppen. 

5. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m.  § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Flächen werden entsprechend der Planzeichnung über Baugrenzen 
festgesetzt. 

Ausnahmsweise kann zugelassen werden, dass die Baugrenzen in allen Geschossen 
durch vor die Wand tretende Gebäudeteile sowie untergeordnete Vorbauten im Sinne von § 
8 Abs. 5 LBauO insgesamt auf nicht mehr als einem Drittel der jeweiligen Außenwand um 
bis zu 1,00 m überschritten werden. 

6. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12 und 14 
BauNVO) 

Nebenanlagen und nicht überdachte Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

Garagen und überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig.  
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7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft in Verbindung mit Bindungen für die Erhaltung und Anpflanzung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nrn. 15, 20, 25a und 
25b BauGB) 

7.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen von Eingriffen 

7.1.1 Private Grünflächen  

Die in der Planzeichnung festgesetzte private Grünfläche dient der Einbindung der Bebau-
ung in die Landschaft. Hier sind keine baulichen und sonstigen Anlagen und Einrichtungen 
sowie Lagerplätze zulässig.   

7.1.2 Erhalt von Bäumen  

 Die in der Planzeichnung als zu erhaltend gekennzeichneten Bäume sind dauerhaft zu er-
halten, zu pflegen und bei Abgang durch entsprechende Neupflanzungen mit Arten der 
Pflanzliste 1 zu ersetzen.  

Der Schutz sonstiger Bestandsbäume ergibt sich aus § 3 der Baumschutzsatzung der Stadt 
Landau in der jeweils gültigen Fassung. 

Die geschützten und zu erhaltenden Bäume sind im gesamten Wurzel- und Kronentraufbe-
reich vor schädigenden Einflüssen zu schützen.  
 
Die Beseitigung eines geschützten Baums ist nur nach Genehmigung durch die Stadt 
Landau zulässig. Die Kompensation durch Ersatzpflanzung im Geltungsbereich oder Aus-
gleichszahlung wird im Rahmen der Genehmigung entsprechend der Baumschutzsatzung 
festgelegt. 
 

7.1.3 Erhalt von struktur- und artenreichen Feldgehölzen  

 Der Erhalt des Feldgehölzes mit Feldahornen in der Baumschicht an der Ostgrenze des 
Plangebietes ist in die Ausgleichsmaßnahme M4 integriert. Siehe hierzu Festsetzung 7.3.4. 

7.1.4 Verminderung von Bodenversiegelungen  

 Fußgängerwege, Stellplatzflächen sowie Grundstücks- und Feuerwehrzufahrten sind weit-
möglich mit wasserdurchlässigen Belägen wie versickerungsfähiges Pflaster, Rasenfugen-
pflaster, Rasengittersteinen, Pflaster mit mind. 2 cm breiten Fugen oder Schotterrasen o.ä. 
(Rasenfugenanteil mindestens 30 %) auszubilden. Restmengen sind seitlich über den be-
grünten Boden zu versickern. Die Ausführung nicht- oder teildurchlässiger Beläge ist nur in 
Verbindung mit einer seitlichen Entwässerung in den begrünten Oberboden zulässig. Die 
Tragschicht ist ebenfalls wasserdurchlässig herzustellen. Ausgenommen sind bestehende 
Pflasterflächen. Diese sind bei baulichen Änderungen entsprechend den Festsetzungen 
herzustellen. 

7.1.5 Lokale Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser  

 Das Niederschlagswasser von Dachflächen ist durch eine nachhaltige Regenwasserbewirt-
schaftung zu nutzen und Restmengen sind in geeigneten Anlagen zurückzuhalten und 
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zentral zu versickern. Das Niederschlagswasser von Wegen, Zufahrten und nicht begrünten 
Flächen ist flächig sowie seitlich über den begrünten Oberboden zu versickern. 

Flachdächer mit einer Neigung von 0 - 5° sind als Retentionsgründach mit einer Verduns-
tungsrate von mind. 60 % auszulegen i. V. mit der Bewässerung einer extensiven Dachbe-
grünung mit Stauden, Gräsern und Wildkräutern durch die Kapillarwirkung der Drain- und 
Speicherschicht. Ausgenommen hiervon sind Flachdachelemente eines Satteldaches, des-
sen Anteil an der Gesamtdachfläche 15% nicht überschreitet. Siehe hierzu Festsetzung 
7.1.6. Die Versickerung der Restmenge aus der Dachbegrünung neuer Gebäude erfolgt 
zentral auf der Ausgleichsfläche M3 und M4 am östlichen Rand des Plangebietes. Siehe 
hierzu Festsetzung 7.3.3. 

7.1.6 Dach- und Fassadenbegrünung  

 Flachdächer mit einer Neigung von 0° bis 5° sind extensiv mit einer Mindestsubstratschicht 
von 12 cm mit Gräsern, bodendeckenden Gehölzen, Wildkräutern usw. dauerhaft zu be-
grünen. Ausgenommen hiervon sind Flachdachelemente eines Satteldaches, dessen Anteil 
an der Gesamtdachfläche 15% nicht überschreitet. 

Fensterlose Wandflächen mit mehr als 5 m Länge sind durch Kletterpflanzen oder bepflanz-
te Rankgerüste zu begrünen.  

7.1.7 Stellplatzbegrünung  

Die Stellplätze sind durch Baumpflanzungen als Hochstamm STU mind. 16-18 cm in Ab-
ständen von max. 12 m und Stauden oder Sträucher im Unterwuchs zu gliedern und ge-
mäß Pflanzliste 1 zu begrünen. Der Wurzelraum der Gehölze ist im Abstand von mindes-
tens 1,50 m zum Stamm durch Bordsteine sowie Begrünung mit Stauden oder Sträuchern 
vor Befahren zu schützen.  

Die in der Planzeichnung dargestellten Baumstandorte an Stellplätzen und Seitenstreifen 
können in Abhängigkeit von den Erfordernissen der Erschließungsplanung verschoben 
werden. Die Gesamtzahl der in Planzeichnung dargestellten Bäume ist für das Plangebiet 
beizuhalten. 

7.1.8 Bindung für das Anpflanzen von Bäumen  

 Bei Um- und Neubauten ist je volle 200 m² Grundstücksfläche mindestens ein standortge-
rechter Laubbaum gemäß Pflanzliste 1 zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und/ oder bei 
Abgang zu ersetzen. 

 Die Baumkronen der angepflanzten Laubbäume sind in freiwachsender natürlicher Form zu 
erhalten. 

Die Pflanzungen sind spätestens innerhalb der auf die Nutzungsaufnahme folgenden 
Pflanzperiode umzusetzen. 

Auf den Grundstücken bereits vorhandene Bäume, die erhalten werden, sowie zeichneri-
sche Anpflanzbindungen werden auf die nachzuweisenden Bäume angerechnet. 
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Die festgesetzten Baumstandorte können in Abhängigkeit von den Erfordernissen der Er-
schließungsplanung um bis zu 2 m verschoben werden. 

 
7.2 Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände  

Der Bauherr ist grundsätzlich dazu verpflichtet, die artenschutzrechtlichen Bestimmungen 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatschG zu berücksichtigen. Er hat deshalb vor jeder Bau-, Sa-
nierungs-, Abbruch-, Rodungs- oder sonstigen Maßnahme zu prüfen, ob artenschutzrechtli-
che Belange durch das Bauvorhaben beeinträchtigt werden können. Bei Hinweisen ist die 
Untere Naturschutzbehörde der Stadt Landau zu informieren und das weitere Verfahren 
abzustimmen. 

Folgende Zeiträume sind bei der Baufeldfreimachung zu beachten:  

− Schotterflächen südlich der Werkstatthalle: Mitte März bis Oktober, ausgenommen 
Ende Mai bis Anfang August.  

− Abriss der alten Werkstatthalle nicht zwischen Ende März und Mitte Juli. 
Die Rodung und der Rückschnitt von Bäumen, Hecken, lebenden Zäunen, Gebüschen und 
anderen Gehölzen sind nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28./ 29. Februar zulässig. Ro-
dungen außerhalb dieses Zeitraums bedürfen der vorherigen Zustimmung der Unteren Na-
turschutzbehörde bei der Stadtverwaltung Landau. 

Bei Baumfällungen ist zuvor durch einen Fachmann zu prüfen, ob Nester, Höhlungen, Spal-
ten und Risse vorhanden sind und ob diese von Fledermäusen, Vögeln oder Kleinsäugern 
wie Eichhörnchen oder Siebenschläfer genutzt werden. Bei Hinweisen ist die Untere Natur-
schutzbehörde der Stadt Landau zu informieren und das weitere Verfahren abzustimmen. 

7.3 Planinterne Ausgleichsmaßnahmen  

7.3.1 Anlegen von Trockenmauern im südlichen Bereich der Kapbachstraße 8 (M1) 

Stütz- und Begrenzungsmauern sind auf randlichen sonnenexponierten Freiflächen als 
Trockenmauern auszuführen. Durch blütenreiche Stauden, Kräuter und Sträucher sind 
Nahrungsquellen über die Vegetationsperiode für die Fauna zu schaffen. Diese Bereiche 
sind nicht zu verschatten. 

An der Ost- und Südseite sind mindestens 4 Nistkästen für Stare anzubringen. 

7.3.2 Randeingrünung zum Außenbereich - private Grünfläche entlang des Feldweges (M2) 

In einem 5 m breiten Streifen sind randlich mindestens 5 Bäume als Hochstamm mit 
Stammumfang mind. 16-18 cm (Pflanzabstand ca. 8 - 10 m) gemäß Pflanzliste 1 zu pflan-
zen und zu erhalten. Im Unterwuchs ist eine artenreiche Fettwiese mit 70% Anteil an Kräu-
tern aus mind. 50 Arten gemäß Pflanzliste 2 zu entwickeln. Zulässig ist ausschließlich zer-
tifiziertes Regiosaatgut „Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland“. Kleinflächig ist die 
Pflanzung von blütenreichen Stauden oder Einsaat von einjährigen Blumenmischungen zu-
lässig. 
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Die Wiese ist 1 - 2 mal pro Jahr, 1. Schnitt im Juni mit Abblühen der Margheriten und bei 
Bedarf ab Ende August bis Ende September nach Aussamen der Kräuter zu mähen. Das 
Mähgut ist 4 - 7 Tage nach Mahd abzuräumen. Düngung und die Anwendung von Spritz-
mitteln ist nicht gestattet. 

Es sind kleine Gebüsche/ Feldgehölze aus heimischen Sträuchern gemäß Pflanzliste 1 im 
Umfang von insgesamt mind. 116 m² zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Insgesamt sind 
mind. 77 Sträucher zu pflanzen. Die Strauchgruppen sind aus mind. 5 Sträuchern zu bilden. 
Die Maßnahme ist vor der Rodung des Feldgehölzes im Südwesten des Privatgartens 
durchzuführen. 

7.3.3 Randeingrünung zum Außenbereich - private Grünfläche am östlichen Rand Süd (M3) 

Die bestehenden Feldgehölze mit den Feldahornen in der Baumschicht sind dauerhaft zu 
erhalten und standortgerecht zu entwickeln. 

In der Fläche sind geeignete Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser aus dem Geltungsbereich zulässig. Oberflächlich können dazu Mulden aus-
gebildet werden. Die konkrete Ausformung ergibt sich im Rahmen des nachfolgenden Bau-
genehmigungsverfahrens aus der wasserrechtlichen Genehmigung. 

Als Ortsrandeingrünung sind randlich mindestens 3 Bäume als Hochstämme mit Stamm-
umfang mind. 16-18 cm (Pflanzabstand ca. 8 - 10 m) gemäß Pflanzliste 1 zu pflanzen und 
zu erhalten. 

In der Fläche ist eine artenreiche Fettwiese bzw. Feuchtwiese in häufig vernässten Berei-
chen mit jeweils 70 % Anteil an Kräutern zu entwickeln (Pflanzliste und Pflege wie M2). 
Kleinflächig sind blütenreiche Staudenpflanzungen und einjährige Einsaaten zulässig. 

Ein kleines Gebüsch/ Feldgehölz aus heimischen Sträuchern gemäß Pflanzliste 1 ist im 
Umfang von insgesamt mind. 13 m² zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Insgesamt sind 
mind. 8 - 9 Sträucher zu pflanzen. Strauchgruppen sind aus mind. 3 Sträuchern zu bilden. 
Die Maßnahme ist vor der Rodung des Feldgehölzes im Südwesten des Privatgartens 
durchzuführen. 

7.3.4 Randeingrünung zum Außenbereich - private Grünfläche am östlichen Rand Nord (M4) 

Das bestehende Feldgehölz entlang der östlichen Grundstücksgrenze ist dauerhaft zu er-
halten und standortgerecht zu entwickeln. Die übrigen Flächen sind als artenreiche Fett-
wiese mit 70 % Anteil an Kräutern zu entwickeln. Kleinflächig sind Staudenpflanzungen und 
einjährige Blumeneinsaaten. Die Versickerungsmulde ist zu erhalten (Pflanzliste und Pflege 
wie M2). 

In der Fläche sind geeignete Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser aus dem Geltungsbereich zulässig. Oberflächlich können dazu Mulden aus-
gebildet werden. Die Festlegungen zu der vorhanden und neuen Versickerungsanlagen er-
geben sich aus der wasserrechtlichen Genehmigung zum Bauantrag. 
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In Verbindung zum bestehenden Feldgehölz sind kleine Gebüsche/ Feldgehölze aus heimi-
schen Sträuchern gemäß Pflanzliste 1 im Umfang von insgesamt mind. 20 m² zu pflanzen 
und dauerhaft zu pflegen. Insgesamt sind mind. 13 Sträucher  zu pflanzen. Strauchgruppen 
sind aus mind. 5 Sträuchern zu bilden. Die Maßnahme ist vor der Rodung des Feldgehöl-
zes im Südwesten des Privatgartens durchzuführen. 

Die übrigen Flächen sind als artenreiche Fettwiese bzw. Feuchtwiese in häufig vernässten 
Bereichen mit 70 % Anteil an Kräutern zu entwickeln (Pflanzliste und Pflege wie M2). Klein-
flächig sind Staudenpflanzungen und einjährige Einsaaten zulässig. 

7.3.6 Grünflächen auf unbebauten Flächen - Firmengärten/ Abstandsgrün (M5) 

Auf mindestens 50 % der unbebauten Flächen ist eine blütenreiche vielfältige Bepflanzung 
mit Stauden und Sträuchern herzustellen und dauerhaft zu pflegen. Einsaaten mit ein- und 
mehrjährigen Blumenmischungen sowie die Pflanzung von Bäumen sind ebenfalls zulässig. 
Zulässig ist auch die Pflanzung von Bäumen. Siehe hierzu Festsetzung 7.1.8. 

7.4 Planexterne Ausgleichsmaßnahmen  

Entwicklung einer blütenreichen Wiesenfläche (M6) 

Auf dem Flurstück Nr. 3354 mit einer Fläche von 1.317 m² außerhalb des Geltungsbereichs 
ist auf mind. 587 m² eine blütenreiche Wiese als Lebensraum für Insekten und Schmetter-
linge zu entwickeln und dauerhaft zu pflegen. Dazu ist eine Ackerfläche nach sorgfältiger 
Bodenvorbereitung mit einer artenreichen Wiesenmischung mit 70 % Anteil an Wildkräutern 
aus mind. 50 Arten gemäß Pflanzliste 2 - Fettwiese einzusähen. Zulässig ist ausschließlich 
regional produziertes Saatgut „Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland“.  

Die Wiese ist in Abstimmung auf die Lebenszyklen von Insekten und Schmetterlingen max. 
2x/ pro Jahr zu mähen. Der 1. Schnitt ist im Juni, wenn Anteile der Margheriten verblüht 
sind. Der 2. Schnitt ist Ende August bis Mitte September nach Aussamung der Kräuter. Das 
Mähgut ist 4 - 7 Tage nach Mahd abzuräumen. Durch die Pflege soll im Winter auf mind. 50 
% der Fläche ein Bewuchs von mind. 25 cm Höhe bestehen. 

Düngung und die Anwendung von Spritzmitteln ist nicht gestattet. 

Auf der Fläche sind mit Abstand von ca. 7-10 m 3 Obstbäume als Hochstämme gemäß 
Pflanzliste 1 STU 10-12 cm zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Bei Ausfall sind die 
Bäume zu ersetzen. Die Gehölze sind mit Dreibock zu verankern und mit Stammschutz aus 
Weißanstrich sowie Verbissschutz zu versehen. Die Grenzabstände gemäß Nachbarrecht 
sind einzuhalten. 

Es dürfen nur regional produzierte Bäume/ Sträucher verwendet werden.  

7.5 Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen  

Die zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft sowie Boden erforderlichen Maß-
nahmen und die festgesetzten planinternen und planexternen Ausgleichsflächen werden 
den Grundstücken innerhalb des Bebauungsplans - Planabschnitt II  zugeordnet. Sie die-
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nen dem Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft und Boden durch die geplante 
Bebauung. 

Die dauerhafte Funktion der Ausgleichsflächen ist durch Eintragung von Unterlassungs- 
und Handlungspflichten des Grundstückseigentümers zugunsten der Stadt Landau in das 
Grundbuch gesichert.  
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Teil B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO) 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

1.1 Farbe und Material von Fassaden, Gliederung von Fassaden 

Mindestens 60 % der jeweiligen Außenwandfläche sind als helle Außenwandverkleidung 
oder helle Putzfassade (Farbnuancen bis NCS S 0510/ alle Farbfamilien)1 herzustellen. 

Unzulässig sind Leucht- und Signalfarben.  

Fassaden mit einer Länge von mehr als 20 m sind vertikal zu gliedern, z. B. mit Hilfe von 
Farb- oder Materialwechsel, baulichen Absätzen oder Zäsuren. 

1.2 Dachneigung, Dachaufbauten, Dacheinschnitte 

Die zulässigen Dachformen und Dachneigungen werden durch Eintrag in der Planzeich-
nung vorgeschrieben.  

Als Dachformen sind zulässig:  

− Sattel- und Pultdächer mit einer Dachneigung von 10° bis 40°, 

− Flachdächer mit einer Dachneigung von maximal 5°. 
Flachdächer sind entsprechend der planungsrechtlichen Festsetzung 7.1.6 zu begrünen. 
Ausgenommen hiervon sind Flachdachelemente eines Satteldaches, dessen Anteil an der 
Gesamtdachfläche 15% nicht überschreitet. 

Bei untergeordneten Gebäudeteilen bzw. Nebendächern ist zudem eine Dachneigung zwi-
schen 6° und 9° zulässig.  

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind zulässig. Sie dürfen in der Summe die halbe Län-
ge der Traufe der zugehörigen Dachfläche nicht überschreiten. Die einzelnen Dachaufbau-
ten bzw. Dacheinschnitte dürfen in ihrer Breite ein Drittel der Trauflänge der zugehörigen 
Dachfläche nicht überschreiten. Der Abstand zwischen Dachaufbauten bzw. Dacheinschnit-
ten und dem Ortgang bzw. First darf 1,00 m nicht unterschreiten. 

1.3 Dacheindeckung 

Die Farbe der Dacheindeckung ist nur in ziegelrot bis rotbraun bzw. hell- bis mittelgrau zu-
lässig. Die Verwendung von Metalleindeckungen aus z.B. Kupfer, Zink oder Blei sind nicht 
zulässig. 

Metalldächer sind nur zulässig, sofern sie durch Beschichtung oder in ähnlicher Weise 
dauerhaft gegen Verwitterung und damit gegen die Auslösung von Metallbestandteilen be-
handelt sind.  

Für Dachaufbauten sind Dacheindeckungen aus Metall zulässig.  

                                                      
1 NCS Natural Colour System: siehe NCS Navigator: http://46.16.232.131/freemium.html; Zugriff am 04.11.2020 

http://46.16.232.131/freemium.html
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Wintergärten und Terrassenüberdachungen sind auch mit transparenter Dacheindeckung 
zulässig. 

2. Einfriedungen 

Entlang der Erschließungsstraßen sind Einfriedungen als Stabgitterzäune und lebende Ein-
friedungen (z.B. Hecken) bis zu einer Höhe von 1,25 m zulässig. An den restlichen Grund-
stücksseiten sind mit Sträuchern oder Kletterpflanzen begrünte Zäune bis zu einer Höhe 
von 1,50 m zulässig.  

Unterer Höhenbezugspunkt ist die Höhe der Gehweghinterkante der erschließenden Straße 
bzw. der angrenzenden Wirtschaftswege.  

Einfriedungen aus Beton oder Mauerwerk (außer für den Sockel), sowie flächige Metallein-
friedungen sind nicht zulässig. Sockel aus Beton oder Mauerwerk dürfen die Höhe von 0,25 
m nicht übersteigen. 

Ausnahmsweise sind Sichtschutzwände (Zäune, Mauern u.ä.) zwischen Außensitzberei-
chen benachbarter Gebäude bis zu 2,00 m Höhe und 5,00 m  Länge ab Gebäudeaußen-
wand zulässig.  

Ausnahmsweise sind bei gewerblichen Nutzungen Einfriedungen als Stabgitterzäune bis zu 
einer Höhe von 2,00 m zulässig. Bei besonderen betrieblichen Erfordernissen sind aus-
nahmsweise geschlossene Einfriedungen wie bspw. Mauern oder flächige Holz-, Kunst-
stoff- und Metalleinfriedungen bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig, wenn diese alle 10,00 
m durch Materialwechsel, Vor- und Rücksprünge und Bepflanzung in Abhängigkeit von der 
dahinter liegenden Fassadengliederung gegliedert werden.  

Von den landwirtschaftlichen Wegen müssen Einfriedungen einen Abstand von 0,50 m ein-
halten. Von der äußersten Rebzeile ist mit der Einfriedung ein Mindestabstand von 1,00 m 
einzuhalten. 

3. Gestaltung der Lager-, Abstell- und Aufstellplätze 

Lagerplätze, Stellplätze für Mülltonnen/ -container und für im Freien aufgestellte Behälter 
für flüssige oder gasförmige Brennstoffe sowie sonstige Abstell- und Aufstellplätze sind mit 
Mauern oder Sichtschutzzäunen zu umgeben und so abzupflanzen, dass sie der Sicht von 
den öffentlichen Verkehrsflächen aus entzogen sind. 

4. Werbeanlagen 

Bei den Festsetzungen über die Gestaltung von Werbeanlagen bleiben die Bestimmungen 
des Straßenrechts und des Straßenverkehrsrechts unberührt, Höhenbezugspunkt ist die 
Achse der erschließenden Straße in der Grundstücksmitte. 

Werbeanlagen sind nur an der Stelle der Leistung und nur in den nachfolgend beschriebe-
nen Ausführungen zulässig: 
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4.1 Flachtransparente oder flache Einzelbuchstaben-Schriftzüge an Gebäudefassaden 

Maximal 15 % einer Gebäudefassade und insgesamt nicht mehr als 10 % der gesamten 
Fassadenabwicklung dürfen mit Flachtransparenten oder flachen Einzelbuchstaben-
Schriftzügen bedeckt sein. 

Flachtransparente dürfen die Dachtraufe bzw. die Oberkante der Flachdach-Attika des je-
weiligen Gebäudes nicht überschreiten. Werbeanlagen am Ortsrand dürfen nicht in die freie 
Landschaft wirken. 

4.2 Fahnentransparente oder Einzelbuchstaben-Schriftzüge in Form eines Auslegers an Ge-
bäudefassaden 

Fahnentransparente und Einzelbuchstaben-Schriftzüge dürfen eine Auskragung vor der 
Wand von 1,50 m sowie die Dachtraufe bzw. Oberkante der Flachdach-Attika nicht über-
schreiten. 

4.3 Freistehende Werbeanlagen 

Freistehende Werbeanlagen dürfen bis zu 4 Ansichtsflächen aufweisen, wobei die Größe 
jeder Ansichtsfläche 3,00 m2 nicht überschreiten und jede Ansichtsfläche maximal 1,50 m 
breit sein darf. 

Freistehende Werbeanlagen dürfen eine Höhe von 6,00 m nicht überschreiten. Ihr Abstand 
vom öffentlichen Straßenraum muss mindestens 1,0 m betragen. 

Pro Gewerbebetrieb müssen in Reihe gestellte Fahnenmaste gleichmäßige Abstände auf-
weisen und sich in Masthöhe sowie Höhe und Format der Aufhängung entsprechen. 

Freistehende Werbeanlagen dürfen nicht in die freie Landschaft wirken. Das Anbringen von 
Werbeanlagen an Zaunanlagen ist unzulässig. 

Je Bauvorhaben sind maximal zwei unterschiedliche Formen von Werbeanlagen zulässig.  
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Teil C Allgemeine Hinweise und Empfehlungen 

1. Gestaltungssatzung 

Das Plangebiet liegt in der bzw. angrenzend an die Satzung über die äußere Gestaltung 
baulicher Anlagen zum Schutze der Ortskerne der Stadtteile der Stadt Landau in der Pfalz. 
Die hier getroffenen gestalterischen Vorgaben sollten möglichst berücksichtigt werden. 

2. Abfallwirtschaftskonzept 2016 

Es gilt das Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Landau. Hierin enthaltende Rahmenbedin-
gungen der Abfallwirtschaft sind bei der Genehmigung von Bauvorhaben zu beachten. 

3. Radonvorkommen und -vorsorge 

Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas. Das gasförmige Radon kann 
über Klüfte im Gestein und durch den Porenraum der Gesteine und Böden an die Erdober-
fläche gelangen. Da es im Freien durch die Luft zu einer starken Verdünnung von Radon 
kommt, treten dort keine Belastungen auf. Innerhalb von Gebäuden können jedoch je nach 
geologischen Eigenschaften des Baugrunds und der Bauweise erhöhte Konzentrationen 
entstehen. 
Das gesamte Stadtgebiet Landau in der Pfalz und damit speziell auch das Plangebiet be-
finden sich laut Landesamt für Geologie und Bergbau in einem Bereich mit lokal hohem 
Radonpotenzial (> 100 kBq/m³) gemessen in 1 m Tiefe (siehe Abbildung 2). Da die Radon-
konzentration je nach Untergrundbeschaffenheit lokal stark schwanken kann, wird Bauher-
ren dringend empfohlen, grundstücks- und vorhabenbezogen orientierende Radonmessun-
gen in der Bodenluft durchführen zu lassen, um festzustellen, ob und in welchem Ausmaß 
Baumaßnahmen der jeweiligen lokalen Situation angepasst werden sollten. Die erzielten 
Messergebnisse sollten an das Landesamt für Geologie und Bergbau übermittelt werden. 
 
Laut Umweltbundesamt kann durch die beim Bauen üblichen Schutzmaßnahmen gegen 
Bodenfeuchte sowie eine konstruktiv bewehrte, mindestens 0,15 m dicke Bodenplatte ein 
hinreichender Schutz für Radonkonzentrationen in der Bodenluft bis zu 100 kBq/m³ sicher-
gestellt werden. Bei Radonkonzentrationen in der Bodenluft über 100 kBq/m³ sollte anstelle 
der vorgenannten Bodenplatte eine nach DIN 1045 bemessene und bewehrte Fundament-
platte ausgeführt und objektbezogen durch radondichte Folien und Drainagen zur Erhöhung 
des Schutzniveaus verwandt werden. 
Nähere Erläuterungen und Hinweise können beim Stadtbauamt der Stadt Landau in der 
Pfalz eingeholt werden. 
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Abbildung 1: Radonkonzentrationen Landau, Stand 2013 

4. Denkmalschutz 

Nachfolgende Ausführungen sind als Auflagen der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direk-
tion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer in die Bauausführungspläne zu übernehmen: 

− Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für Erschließungsmaßnahmen, hat 
der Bauträger bzw. Bauherr die ausführenden Firmen vertraglich zu verpflichten, der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Spey-
er, zu gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit diese, 
sofern notwendig, überwacht werden können. 

− Der Bauträger bzw. Bauherr hat die ausführenden Baufirmen eindringlich auf die 
Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) (vom 23.03.1978, GVBl. S. 
159, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 03.12.2014, GVBl. S. 245) 
hinzuweisen. Danach ist jeder zu Tage kommende archäologische Fund unverzüg-
lich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die 
Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

− Die vorgenannten Vorschriften entbinden den Bauträger bzw. Bauherrn jedoch nicht 
von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der Generaldirektion Kulturelles Erbe, 
Direktion Landesarchäologie, Standort Speyer. 
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− Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der archäologischen 
Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabun-
gen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig, den Anforderungen 
der heutigen archäologischen Forschung entsprechend, durchgeführt werden kön-
nen. 

5. Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen 

Bei Baumaßnahmen sind DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Ve-
getationsflächen bei Baumaßnahmen) und RAS-LP4 (Richtlinie für die Anlage von Stra-
ßen, Abschnitt 4 - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Tieren bei Baumaß-
nahmen) zu beachten.  

6. Biomüll 

Die Standplätze für Bio- und Hausmülltonnen sollen an schattigen Stellen, geschützt vor di-
rekter Sonnenbestrahlung und abseits von Wohnräumen eingerichtet werden. 

7. Überflutungsnachweis 

Bei abflusswirksamen Flächen > 800 m
2 pro Grundstück ist im Zuge des Baugenehmi-

gungsverfahrens ein Überflutungsnachweis zu erbringen. Die Sicherheit einer schadlo-
sen Überflutung des Geländes bei einem mindestens 30-jährigen Regenereignis ist 
nachzuweisen. 

8. Nachbarrecht 

Bei der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sind die nach dem Landesnachbar-
rechtsgesetz vorgeschriebenen Grenzabstände zu beachten. 

9. Pflanzliste 

Pflanzliste 1: Bäume und Sträucher  

Bäume:   

Auswahl auf Basis der Satzung der Stadt Landau zur Erhebung von 
Kostenerstattungsbeiträgen nach § 135c BauGB (Lößriegel) und GALK Straßenbaumliste 
30.09.2019 

Pflanzgröße: mind. 16-18 cm Stammumfang, Obstbäume 10-12 cm  

Wuchsform: Hochstamm 

Pflanzgrube 12 m³ nach FLL Empfehlungen 

Verankerung, Schutz vor Beschädigungen sowie Pflegemaßnahmen entsprechend der 
Satzung der Stadt Landau zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen. 

Ergänzungen in der Artenzusammensetzung sind in Abstimmung mit dem Umweltamt der 
Stadt Landau und dem Lieferanten zulässig. 
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Acer campestre Feldahorn   
Amelanchier arborea ´Robin Hill´ Felsenbirne  (nicht in M2-4) 
Carpinus betulus Hainbuche 
Fraxinus ornus Blumenesche (nicht in M2-4) 
Malus tschonoskii Wollapfel  
Mespilus germanica Mispel 
Sorbus aria Mehlbeere 
Sorbus torminalis Speierling 
Tilia europea ´Pallida´ Linde 
Fagus sylvatica Rotbuche 
Quercus petraea Traubeneiche 
Quercus robur Stileiche 
 
Obstgehölze als Hochstamm in regional typischen Sorten, z.B.  
Apfel Berlepsch, Rote Sternrenette, Jakob Fischer 
Birne Alexander Lucas, Gräfin v. Paris, Köstliche von  
 Charneu 

 
Sträucher:   
Auswahl auf Basis o.a. Satzung der Stadt Landau (Lößriegel)  

Pflanzgröße: 2xv. mind. 60-100 cm, 4 Tr Pflanzabstand 1,50 m; Rosen vStr. Mind. 40-60 
cm, 3 Tr., Pflanzabstand 0,6 - 1,50 m. 

Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Ligustrum vulgare Liguster 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Rosa canina Heckenrose 
Rosa gallica Essigrose 
Rosa glauca Hechtrose 
Rosa multiflora vielblütige Rose 
Rosa rubiginosa Zaunrose 
Sambucus nigra Holunder 
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Pflanzliste 2: Fett- und Feuchtwiese Fettwiese 
Anteil Kräuter 70% mit 50 Arten, Ansaatstärke 3g/ m², autochtones Saatgut, zertifiziertes Saat-
gut der Region „Oberrheingraben im Saarpfälzer Bergland“. 
Änderungen in der Artenzusammensetzung sind in Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt 
Landau und dem Lieferanten zulässig. 
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Frischwiese 

Anteil Kräuter 70% mit 50 Arten, Ansaatstärke 3g/ m², zertifiziertes Saatgut der Region „Ober-
rheingraben im Saarpfälzer Bergland“. 
Änderungen in der Artenzusammensetzung sind in Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt 
Landau und dem Lieferanten zulässig. 
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10. Hinweise zur Umsetzung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Aus-
gleich 

Bei der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung des Baumbestaandes ist die Baumschutz-
satzung der Stadt Landau i.d. jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen. 
 
Bei der Umsetzung der Maßnahmen zu Vermeidung und Ausgleich ist grundsätzlich die Satzung 
der Stadt Landau zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 135c BauGB zu beachten. 
 
Zur Sicherung der fachgerechten Umsetzung der festgesetzen Vermeidungs-,Verminderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen ist ein Abnahmetermin jeweils nach Herstellung von Maßnahmen sowie 
nach 3 Jahren Pflege mit der Unteren Naturschutzbehörde durchzuführen. Die Prüfberichte im 
Vorfeld von Baumfällungen sind der Unteren Naturschutzbehörde unabhängig vom Ergebnis 
zuzusenden. 

11. Freihalten der Versickerungsmulden 

Versickerungsmulden sind regelmäßig von herabfallendem Laub oder sonstigen Verunreinigun-
gen, die die Versickerungsleistung beeinträchtigen können, zu reinigen. 
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12. Brauchwassernutzung 

Ergänzend zu den planungsrechtlichen Festsetzungen wird empfohlen, auf den Baugrund-
stücken anfallendes nicht verschmutztes Niederschlagswasser für die Gartenbewässerung 
zu nutzen oder als Brauchwasser zu verwerten soweit gesundheitliche und wasserwirt-
schaftliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Dies dient der Entlastung der Abwasseran-
lagen, der Vermeidung von Überschwemmungsgefahren und der Schonung des Wasser-
haushalts.  

13. Grundwasser 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwas-
serfreilegungen (Temporäre Grundwasserhaltung) gerechnet werden muss, bedürfen gem. 
§ 8 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Erlaubnis, welche rechtzeitig vor Beginn der 
Maßnahme bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist. 

14. Boden und Baugrund 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 
4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 
Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berück-
sichtigen. 

15. Altablagerungen 

Zur Zeit sind im Plangebiet keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenverände-
rungen oder Verdachtsflächen bekannt. Sollten sich später aber Hinweise auf abgelagerte 
Abfälle (Altablagerungen), stillgelegte Anlagen, bei denen mit umweltgefährdenden Stoffen 
umgegangen wurde (Altstandorte) oder gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der Boden-
funktionen wie z.B. Schadstoffverunreinigungen (Verdachtsflächen), Bodenverdichtungen 
oder -erosionen (schädliche Bodenveränderungen) ergeben, so ist umgehend die Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Süd - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bo-
denschutz Neustadt zu informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

16. Auffüllungen im Rahmen von Erschließungen 

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 
12 BBodSchV. Für Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-
TR M 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – Techni-
sche Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall“ in ihrer neuesten Fassung zu beachten. 
Für weitere Ausführungen wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Länderarbeits-
gemeinschaft Boden (LABO) und die ALEX- Informationsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter 
www.mueef.rlp.de) hingewiesen. 

17. Schutz vor Einbrüchen 

Wohngebäude und Garagen sowie Gewerbeobjekte sollen zum wirksamen Schutz vor Ein-
brüchen an sämtlichen Zugangsmöglichkeiten mit Einbruch hemmenden Türen, Fenstern, 
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Toren und Verschlusssystemen entsprechend den einschlägigen Empfehlungen der krimi-
nalpolizeilichen Beratungsstellen ausgestattet werden. 

Die Beratung ist kostenlos. Weitere lnformationen erhalten Sie unter: 

Tel.: 0621-963 1151 oder per E-mail unter: beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de  

18. Plangrundlage 

Die Plangrundlage stimmt mit dem aktuellen Liegenschaftskataster überein (Stand März 
2019). 

19. Telekommunikationslinien 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen 
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im 
Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien je-
derzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Ka-
belschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie ge-
fahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. 
Bei Konkretisierung Ihrer Planungen durch einen Bebauungsplan ist eine Planauskunft 
und  Einweisung von unserer zentralen Stelle einzufordern:  
Deutsche Telekom Technik GmbH Zentrale Planauskunft Südwest 
Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt a.d. Weinstr. 
E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de 
Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

20. Kampfmittel 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes bestehen keine bis sehr geringe 
Wahrscheinlichkeit von Kampfmittelfunden. 

Im nord-östlichen Bereich des Flurstücks Nr. 3579 bzw. 3580 befand sich eine militäri-
sche Lagerfläche. Hier ist es nicht ausgeschlossen auf Reste von Munition zu stoßen. 

21. Einsichtnahme in zitierte Richtlinien 

Die in dem Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-Vorschriften und sonstigen außer-
staatlichen Regelwerke werden im Dienstgebäude der Stadtverwaltung Landau, Königstra-
ße 21, im Bürgerbüro, Zimmer 2 zur Einsicht bereitgehalten. 

mailto:beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de
mailto:planauskunft.suedwest@telekom.de
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Teil D Verfahrensvermerke 
 

1. Aufstellungsbeschluss durch den Stadtrat  
gem. § 2 Abs. 1 BauGB    am  23. Mai 2000 
 

2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB     am  31. Mai 2000 
  

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger  
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB                                  am 23. Dezember  2008 
                                                                                                 

4. Ortsübliche Bekanntmachung der Frühzeitigen  
Beteiligung der Öffentlichkeit  gem. § 2 Abs. 1 BauGB                      am 29. Dezember 2008 
 

5. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  
gem. § 3 Abs. 1 BauGB    am  14. Januar  2009 
                                                                                                             und  15. Januar 2009 
 

6. Entwurfs- und Offenlagebeschluss durch den   
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Landespflege 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB         am   26. Mai 2009 
  

7. Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger      vom19.August 2009 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB                                                     bis 
24.September 2009   
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben   vom  19. August 2009 
 

8. Ortsübliche Bekanntmachung der Beteiligung  
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB     am 10. August 2009 
 

9. Beteiligung der Öffentlichkeit                            vom 24. August 2009 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit    bis 24.September 2009 
 

10. Beschluss zur Verkleinerung des Geltungsbereichs 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB     am 19. Februar 2019 
 

11. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung durch den   
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB  am 19. Februar 2019 
 

12. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger  
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB und der 
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben           vom 17. September 2020 
  

13. Ortsübliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung  
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB   am 15.September 2020 
 

14. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit                                     vom 25. September 2020 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit          bis 09. Oktober 2020 
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15. Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger  

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der                      vom 18. Dezember 2020 
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben    bis 05. Februar 2021  
  

16. Ortsübliche Bekanntmachung der Beteiligung  
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB                                          am 21. Dezember 2020 
 

17. Beteiligung der Öffentlichkeit    vom 05. Januar 2021 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit         bis 05. Februar 2021 
 

18. Satzungsbeschluss durch den Stadtrat  
gem. § 10 Abs. 1 BauGB              am 

19. Ausfertigungsvermerk: 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch 
Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des jeweils zu-
ständigen gemeindlichen Gremiums übereinstimmen und dass die für die Rechtswirksam-
keit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind. 

 

Landau i. d. Pfalz,  

Die Stadtverwaltung 

 

Thomas Hirsch 

Oberbürgermeister 
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